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Vorwort zur 2. Auflage 

Als die Wissenschaftliche Buchgesellschaft nach völligem Verkauf des 
Bestandes keine zweite Auflage dieses "Grundzüge"-Bandes mehr her-
ausbringen wollte, zeigte sich der Berliner Verlag Duncker & Humblot 
erfreulicherweise dazu bereit. Hierfür danke ich ganz besonders Herrn 
Prof. Dr. h.c. Norbert Simon. Eine große Hilfe war dabei die Förderung 
der Veröffentlichung durch die Robert-Bosch-Stiftung, der ich für diese 
Unterstützung herzlich danke. 

In der neuen, erweiterten Auflage mit etwas abgeändertem Titel wur-
den kleinere Korrekturen vorgenommen und Formulierungen aktualisiert. 
Zusätzlich habe ich die Verfassungsentwicklung für die Jahre von 1980 
bis 2002 fortgeschrieben, die Tabellen vervollständigt, die Zahl der 
Tabellen und Grafiken im Anhang verdoppelt und die Auswahlbibliogra-
phie ergänzt, erweitert und aktualisiert. So hat sich der Gesamtumfang 
des Buches um fast 20% vergrößert. 

2002 wurden zum ersten Mal die Wahl für die Präsidentschaft und die 
Nationalversammlung in kurzem Abstand (6 Wochen) abgehalten, um 
die sich als recht problematisch erweisenden Kohabitationen in Zukunft 
zu vermeiden. Es war deshalb sinnvoll, die Betrachtungen bis zu diesen 
Wahlen fortzuführen, da sie einen wichtigen Einschnitt in der französi-
schen Verfassungsgeschichte markieren und offensichtlich die Epoche 
der Kohabitation beendet haben. 

Am Schluß bleibt es mir, meiner Schülerin Annette Reese und meinem 
Schüler Carsten Schneider für die Hilfe beim Einscannen, Schreiben, 
Formatieren und Ergänzen der Texte und Frau Reese für die Anfertigung 
der neuen Grafiken und der Ergänzung des Registers zu danken, ferner 
dem Verlag für die gute Zusammenarbeit. 

Mainz, im Juli 2002 Peter C. Hartmann 



Vorwort zur 1. Auflage 

Die Verfassungsentwicklung Frankreichs im Zeitraum von 530 Jahren 
auf engstem Raum zu skizzieren, wie dies die Reihe ,Grundzüge' vor-
sieht, ist ein schwieriges und gewagtes Unterfangen, dessen Bewältigung 
nur durch rigorose Konzentrierung des irrunensen Stoffes möglich war. 
Dies hat zur Folge, daß z. B. interessante Forschungskontroversen nicht 
berücksichtigt werden konnten und auch die sich anbietende Integrierung 
des sozialen Bereiches in die Verfassungs- und Institutionsgeschichte un-
terlassen werden mußte. Das Bändchen soll dem Leser ein möglichst 
knappes, klares und verständliches - überblickartiges - Bild der histo-
rischen Verfassungsentwicklung bieten, weshalb hier im wesentlichen 
eine Synthese der bisherigen Forschung versucht wird. Dabei verdanke 
ich besonders viel den Werken von Chantebout, Chapsal, Chevallier, 
Doucet, Durand, Duverger, Godechot, Goguel, Goubert, Holtzmann, 
Ludwig, Malafosse, Marion, Mousnier, Ponteil, Remond, Sur und Zürn. 

Es bleibt mir, den Herren Dr. Rolf Reichardt (Mainz) und Jacques 
Ziller (Paris) ganz herzlich für ihre Anregungen und Hilfe zu danken; sie 
haben sich der Mühe unterzogen, jeweils einen Teil des Manuskriptes 
kritisch durchzusehen. Ferner gilt mein Dank dem Lektorat der Wissen-
schaftlichen Buchgesellschaft für seine freundliche Betreuung. 

Passau, im Herbst 1984 Peter C. Hartmann 
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Einleitung 

Wenn wir uns mit der Entwicklung der französischen Verfassung in 
ihren Grundzügen von etwa 1450 (Ende des Hundertjährigen Krieges) 
bis heute beschäftigen, so ist hervorzuheben, daß dieser Zeitraum von 
mehr als 550 Jahren durch einen markanten Einschnitt zweigeteilt ist, 
nämlich durch die Französische Revolution. 

In der ersten Periode, die vom Renaissancekönigtum bis zur Revolu-
tion reicht, kannte Frankreich keine formell-rechtliche Verfassung mit 
Verfassungsurkunde oder Staatsgrundgesetz, sondern nur eine materiell-
rechtliche, die aus zahlreichen geschriebenen oder ungeschriebenen 
Grundgesetzen bestand, die sich im Laufe der Jahrhunderte durch eine 
lange Tradition aus rechtsverbindlichem Herkommen gebildet haben. 

Trotz aller Kontinuität präsentiert sich die Verfassungsgeschichte in 
diesen Jahrhunderten als eine langandauernde Evolution, die von Zeit zu 
Zeit durch starke Anstöße vorangetrieben wurde. Man denke an die 
großen Leistungen Heinrichs IV. für die Erneuerung des Königtums, die 
Bedeutung der Kardinäle Richelieu und Mazarin für die Ausbildung des 
,Absolutismus', die Wirkung des Dreißigjährigen Krieges, der Fronde 
und der Kriege Ludwigs XIV. auf die Entwicklung der Institutionen und 
des Finanzsystems. Roland Mousnier spricht in diesem Zusammenhang 
sogar von einer Verfassungsrevolution unter Ludwig XIV. Ebenso waren 
die Reformversuche des 18. Jahrhunderts im Rahmen der sich verschär-
fenden Systemkrise im späten Ancien regime für die Entwicklung von 
großer Wichtigkeit, als die Verfassungsdiskussion um sich griff und man 
schon eine geschriebene Konstitution forderte. 

Die zweite Periode, die von der Revolution bis heute reicht, ist die 
Epoche der geschriebenen modernen Verfassungen. Mit der ersten Ver-
fassung der Revolution begann das Zeitalter des Konstitutionalismus in 
Frankreich und, von dort ausgehend, später auch in Europa. Von nun an 
artikulierte sich die Verfassung jeweils in einer Verfassungsurkunde, die 
die Rechtsgrundsätze über Idee, Form, Aufbau und Wirksamkeit des 
Staates, über Umfang und Grenzen der Staatsgewalt, über die Zuständig-
keit der Staatsorgane, die Rechte und Pflichten der Staatsbürger usw. 
erschöpfend und mit der Garantie der Unverletzlichkeit zusammenfaßt 



16 Einleitung 

In diesen über 210 Jahren kannte Frankreich nicht weniger als 15 Ver-
fassungen und hatte damit in dieser Zeit die meisten Konstitutionen in 
Buropa und in der Welt. Errechnen wir den Durchschnitt, so wurde in 
Frankreich etwa alle 14 Jahre eine neue Verfassung eingeführt, obwohl 
jede dieser Konstitutionen für einen längeren Zeitraum konzipiert worden 
war. 

Kommen wir zunächst zur ersten Epoche, zur Zeit des Ancien regime 
im weiteren Sinne, dessen Verfassung geprägt war durch das jahrhunder-
tealte Herkommen, durch eine dauerhafte Tradition. 



Erster Teil 

Das Ancien regime 

Im Gegensatz zur Wahlmonarchie des Heiligen Römischen Reiches 
deutscher Nation, aber ähnlich wie die großen weltlichen Territorien in 
Deutschland, war Frankreich bis zur Französischen Revolution eine Erb-
monarchie mit männlicher Erbfolge. Die Struktur dieser Erbmonarchie 
war sehr verschieden von der des Reiches, das sich zu einer Fürstenrepu-
blik mit monarchischer Spitze entwickelte. 

Wurden im Reich die Partikularkräfte immer mächtiger und die mon-
archische Spitze immer schwächer, so kannte Frankreich nach der Been-
digung des Hundertjährigen Krieges eine entgegengesetzte Entwicklung. 
Die zentrale monarchische Gewalt wurde immer stärker, überstand die 
gefährlichen vorübergehenden Schwächungen in den Religionskriegen 
im 16. Jahrhundert und wurde zur ,absoluten' Monarchie, d. h. diese 
Monarchie war dem Anspruch nach absolut, einem Anspruch, der sich 
vom göttlichen Recht ableitete und der im Zuge der Rezeption des römi-
schen Rechts gefestigt wurde. 

In der Praxis wurde dieser Absolutismus allerdings, wie gerade neuere 
Forschungen zeigen, durch zahlreiche Faktoren abgeschwächt und durch-
brachen: durch die Privilegien von Provinzen, Städten, Korporationen, 
Ständen, durch das Herkommen, durch die später zu behandelnden 
Grundgesetze des Königreichs und einfach durch die immense Weite des 
Raumes im Zeitalter des Pferdes, der schlechten Wege, Kommunikations-
probleme sowie durch die Schwierigkeit, bei ungenügendem Verwal-
tungsapparat, die Ausführung der königlichen Befehle und Gesetze zu 
überwachen. All dies ließ den Lokalgewalten viel freie Initiative, alles 
wurde mit starker Anpassungsfähigkeit, Passivität, manches schlecht 
oder gar nicht ausgeführt. Dieser Kontrast zwischen dem hohen An-
spruch und dem allbekannten, weitverbreiteten Ungehorsam war ein 
Grundzug des französischen Ancien regime. In der Praxis erfaßte und re-
glementierte jedenfalls diese ,absolute' Monarchie das Leben des einzel-
nen Untertanen viel weniger als die heutige Fünfte Republik das Leben 
ihrer Staatsbürger. 

2 Hartmann 


